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Existenzgründer in der Region 
können dieses Jahr aus mehr 
als 20 Einzelveranstaltungen 
wählen, bei denen ihnen viel-
fältige Informationen und Be-
ratung rund um die Selbst-
ständigkeit vermittelt werden. 
Damit die Suche nach dem 
richtigen Berater für Grün-
derinnen und Gründer nicht 
zum Hindernislauf wird, findet 
auch in diesem Jahr mehrmals 
ein GründungsBeratungsPar-
cours in der Region statt. Im 
Rahmen dieser Beratungs-
tage besteht für Existenzgrün-
der die Möglichkeit, ein indi-
viduelles Feedback zu ihrem 
Gründungsvorhaben einzuho-
len. Dabei stehen jeweils ver-
schiedene Experten, wie Exi-
stenzgründungsberater der 
Wirtschaftsförderungen und 

Wirtschaftskammern, Steu-
erberater, Unternehmensbe-
rater oder auch Marketing-
experten zur Verfügung. Die 
Teilnahme ist kostenfrei.
Ebenso unter dem Dach von 
„Gründen auf dem Land“ wird 
am 4. März 2024 ein Vortrag 
zum Thema „Selbstständige in 
der Rentenversicherung“ an-
geboten. Der Vortrag findet 
in Kooperation mit der Deut-
schen Rentenversicherung im 
Sitzungssaal der Kreisverwal-
tung Vulkaneifel in Daun statt 
und Beginn ist um 18:00 Uhr.
Beim ThemenTreff am 6. Juni 
steht ein Expertenvortrag zum 
Thema „Cybersicherheit“ im 
Mittelpunkt. Hier können sich 
Existenzgründer und (Jung)
Unternehmer Informationen 
zu unternehmensrelevanten 

 Neues Jahresprogramm für Existenzgründer auf dem Land
Fragen einholen sowie beim 
anschließenden Netzwerken 
Kontakte knüpfen.
Längst zu einem festen Be-
standteil des Veranstaltungs-
programms der Initiative 
„Gründen auf dem Land“ sind 
die IHK- und HWK-Infoabende 
geworden. Bei dieser Veran-
staltung werden in Koopera-
tion mit den Industrie- und 
Handelskammern Koblenz 
und Trier und der Handwerks-
kammer Trier die wesent-
lichen Schritte auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit er-
läutert, von der Entwicklung 
eines Businessplans bis hin 
zum Unternehmensstart.
Im Rahmen der bundesweiten 
„Gründerwoche Deutschland“ 
werden für alle Interessierten 
die GründungsAktionstage am 

22. und 23.11.2024 angebo-
ten. Neben einem Gründungs-
BeratungsParcours werden 
Experten-Vorträge und Praxis-
Workshops stattfinden.
Die Veranstaltungen werden 
mit freundlicher Unterstüt-
zung der Sparkassen sowie der 
Volks- und Raiffeisenbanken 
in den Landkreisen Vulkanei-
fel, Bernkastel-Wittlich und 
Cochem-Zell durchgeführt.
Die erste Veranstaltung 2024 
im Rahmen von „Gründen 
auf dem Land“ ist der IHK-In-
formationsabend im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich. Die-
ser findet online statt. Nähere 
Informationen dazu sowie die 
weiteren Termine finden Inte-
ressierte auf der Internetseite 
unter www.gruenderland-vul-
kaneifel.de.

Am Freitag, dem 7. Juni 2024, 
findet landesweit eine staat-
liche Fischerprüfung statt. 
Geprüft werden die The-
mengebiet Fischkunde, Ge-
wässerkunde, Gerätekunde 
sowie Gesetzeskunde, Natur- 
und Tierschutz. Vorausset-
zung für die Zulassung zur 
Prüfung ist die Vollendung des 
13. Lebensjahres vor dem Prü-
fungstag und die Teilnahme 
an einem mindestens 35-stün-
digen Vorbereitungslehrgang. 
Diese Vorbereitungslehrgän-
ge beziehungsweise die ent-
sprechenden Informationsver-
anstaltungen werden von den 
Fischereiorganisationen wie 
folgt angeboten:

Der Angler Verband Eifel bie-
tet in Riol einen  Vorberei-
tungskurs an. Infoabend am 
2. Februar 2024, 18:00 Uhr 
im Anglerheim ASC Riol. Wei-
tere Informationen und An-
meldung bei Rosi Moser, Tel.: 
06550 866.
Der Bezirks-Fischerei-Verband 
Trier 1922 bietet ebenfalls ei-
nen Vorbereitungslehrgang in 
Kröv an. Treffen im Kröver Ver-
einsheim, Raiffeisenstraße am 
9. März 2024, 9:00 Uhr. Infor-
mationen und Anmeldung un-
ter www.bfv-trier.de oder bei 
Alfred Reichert, Tel.: 06541 
1581, Mobil: 0163 7168308, 
E-Mail: Vorsitzender@BFV-Tri-
er.de.

Der Lehrgang wird von 
staatlich anerkannten und 
qualifizierten Ausbildern 
durchgeführt. Zulassungsvo-
raussetzung ist bei Minder-
jährigen die Vollendung des 
13. Lebensjahres vor dem Prü-
fungstag.
Die Teilnahme an einem sol-
chen Lehrgang ist für die Zu-
lassung der Prüfung zwingend 
vorgeschrieben. Die Lehr-
gangsgebühr beträgt landes-
weit 100 € für Jugendliche 
und 150 € für Erwachsene. 
Für Behinderte (mit Ausweis) 
und sozial benachteiligte Per-
sonen (Harz 4 Bescheid) be-
trägt die Gebühr ebenfalls 100 
€. Darin enthalten sind sämt-

liche Schulungsunterlagen au-
ßer der Prüfungsgebühr von 
29 Euro.
Wer an der nächsten Fischer-
prüfung teilnehmen möchte, 
muss bis spätestens vier Wo-
chen vor dem Prüfungster-
min bei der Kreisverwaltung 
einen Antrag auf Zulassung 
zur Fischerprüfung stellen. 
In der Regel wird dies wäh-
rend des Vorbereitungslehr-
ganges veranlasst. Weitere 
Informationen sind bei Micha-
ela Kother von der unteren Fi-
schereibehörde der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, 
Tel.: 06571 14-2238, E-Mail: 
Michaela.Kother@Bernkastel-
Wittlich.de erhältlich.

Kurse zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung
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Der Unterhaltsvorschuss ist 
eine staatliche Leistung für 
Kinder von Alleinerziehenden. 
Er hilft , die fi nanzielle Lebens-
grundlage eines Kindes zu si-
chern, wenn der andere El-
ternteil nicht, nur teilweise 
oder unregelmäßig Unterhalt 
zahlt. Der andere Elternteil 
muss den Vorschuss später zu-
rückzahlen, wenn er keinen 
Unterhalt zahlt, obwohl er 

Unterhaltsvorschuss 
für Alleinerziehende

ganz oder teilweise Unterhalt 
zahlen könnte.
Informati onen zum Unter-
haltsvorschuss fi nden Allein-
erziehende auf der Interne-
tseite des Landkreises www.
bernkastel-Witt lich.de unter 
dem Suchbegriff  Unterhalts-
vorschuss. Die Antragstellung 
ist online möglich. Alternati v 
können sie auch einen Antrag 
in Papierform stellen.

Öff entliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Diese öff entlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen fi nden Sie auch 

im Internet unter htt ps://www.bernkastel-witt lich.de/kreisverwaltung/
oeff entliche-bekanntmachungen/ bzw. htt ps://www.bernkastel-witt lich.de/

kreisverwaltung/vergaben/.

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Wengerohr Der Wahlholzerhof Landwirtschaft sfl äche 2,2591 ha
Wengerohr Der Wahlholzerhof Landwirtschaft sfl äche 3,4266 ha
Wengerohr Der Wahlholzerhof Landwirtschaft sfl äche  0,6188 ha 
Enkirch Auf Dehlenkamp Landwirtschaft sfl äche 0,2349 ha
Enkirch Am Fieberwald Landwirtschaft sfl äche 0,2677 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaft sbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, bis spätestens 02.02.2024 schrift lich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571 14-2418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Witt lich.de)

Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich als kundenorien-
ti ert, innovati v und wirtschaft lich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet folgende Stelle an:

Werkstudent (m/w/d)
zur fachlichen Unterstützung der 

Regionaliniti ati ve „Faszinati on Mosel“
- 8 Std./Woche, EG 4 TVöD, befristet bis 31.10.2024 -

Die vollständigen Stellenausschreibungen fi nden 
Sie unter www.stellen.bernkastel-witt lich.de. 
Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung ausschließ-
lich das Bewerberportal.

Verantwortlich für den Inhalt der Kreisnachrichten:

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich

Pos� ach 1420, 54504 Witt lich

Ansprechpartner: 

Mike-D. Winter, Tel.: 06571 14-2205

E-Mail: Kreisnachrichten@Bernkastel-Witt lich.de

Die Kreisverwaltung Bern-
kastel-Witt lich sucht weiter-
hin Wohnraum für Gefl üchte-
te und Asylbegehrende. Nach 
wie vor befi nden sich viele 
Flüchtlinge auf dem Weg nach 
Deutschland und begehren 
hier Asyl. Der Landkreis, die 
Verbandsgemeinden und ver-
bandsfreien Gemeinden so-
wie die Ortsgemeinden sind 
nach dem Landesaufnahme-
gesetz verpfl ichtet diese Per-
sonen aufzunehmen und 
unterzubringen. Die Kreisver-
waltung möchte, wie in der 
Vergangenheit auch, die Men-
schen dezentral im Landkreis 
Bernkastel-Witt lich weiterver-
teilen. 
Der Kreisausschuss des Land-
kreises Bernkastel-Witt lich hat 
hierzu die Gewährung eines 
Zuschusses für notwendige 
Renovierungsarbeiten von 
aktuell ungenutztem Wohn-
raum für Flüchtlinge und Asyl-

bewerber bei Bestandsim-
mobilien beschlossen. Die 
Richtlinie sieht vor, dass Ei-
gentümer von aktuell nicht 
genutzten Bestandsimmobili-
en eine fi nanzielle Unterstüt-
zung für zwingend notwen-
dige Renovierungsarbeiten 
von Wohnraum für Flücht-
linge/Asylbewerber erhalten. 
Die fi nanzielle Unterstützung 
wird in Form eines Zuschusses 
gewährt und ist zweckgebun-
den zu verwenden. Mit die-
sem Zuschuss soll aktuell nicht 
vermieteter beziehungswei-
se nicht genutzter Wohnraum 
bewohnbar gemacht werden. 
Nach der Renovierung erklärt 
sich der Eigentümer bereit, die 
Immobilie für mindestens fünf 
Jahre an gefl üchteten Men-
schen beziehungsweise Asyl-
begehrenden, die dem Land-
kreis Bernkastel-Witt lich vom 
Land Rheinland-Pfalz zugewie-
sen werden, zum ortsüblichen 

Zuschuss für Renovierung von Wohnraum für Flüchtlinge
Mietpreis zu vermieten. Der 
Mietvertrag ist direkt mit den 
Mietern abzuschließen. 
Um einen solchen Zuschuss 
zu erhalten ist die Einreichung 
folgender Unterlagen nöti g:
• formloser Antrag auf För-

derung
• Angabe des Eigentümers 

und der Anschrift  der Im-
mobilie

• Größe der Wohnfl äche 
(Anzahl Zimmer bzw. An-
gabe zur Anzahl der Per-
sonen, die untergebracht 
werden können)

• Nachweis zu den notwen-
digen Renovierungsar-
beiten (Kostenvoranschlä-
ge sind einzureichen); die 
Verwaltung behält sich 

vor, einen Vor-Ort-Termin 
zur Besichti gung abzuhal-
ten

• Fotos zur Immobilie
• Angabe, ab wann die Im-

mobilie bezugsferti g ist
• Höhe der monatlichen 

Mietkosten (Kaltmiete, 
Nebenkosten und Heizko-
sten)

• Angaben zur Möblierung 
der Wohnung

Bei Fragen können sich Immo-
bilienbesitzer gerne an Ma-
rio Schoenemann, 06571 14-
2263, Mario.Schoenemann@
Bernkastel-Witt lich.de oder 
Christoph Steff ens, 06571 14-
2237, Christoph.Steff ens@
Bernkastel-Witt lich.de wen-
den.


